
 

 

 
 

Covid 19 – Verhaltensregeln 
 

Gesundheitszustand 
Folgende Personen sind vom Sportbetrieb sowie vom Betreten der Liegenschaften des MTV ausgeschlossen:  

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 
 
Folgende Personen werden gebeten, vom Betreten der Liegenschaften des MTV abzusehen: 

• Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- 
und Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere). 

• Personen, die während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, werden gebeten, 
umgehend die Sportanlage bzw. Sportstätte zu verlassen bzw. sich räumlich abzusondern – 
vorzugsweise an der frischen  
Luft –, bis eine Abholung erfolgt bzw. der Heimweg angetreten werden kann. 

 

Allgemeine Regeln 
• Du musst Dich für Trainingseinheiten anmelden. Einzelne Abteilungen haben ab dem 3. April keine 

Anmeldepflicht mehr. Informationen hierzu findest Du auf der jeweiligen Abteilungsseite im Internet. 

• Wenn Du zu einer Stunde angemeldet bist, dann komm auch, oder melde Dich so rechtzeitig vorher ab, 
dass jemand anders Deinen Platz nutzen kann (eine Abmeldung sollte spätestens drei Stunden vor 
Beginn der Einheit erfolgen, besser jedoch schon einen Tag vorher). 

• Komm pünktlich zu Deiner Sportstunde, aber auch nicht überpünktlich. Damit vermeiden wir große 
Menschenansammlungen in unseren Gebäuden. 

• In den Geschäftsstellen und Infotheken ist das Tragen einer FFP2-Maske für Mitglieder und Besucher 
verpflichtend. Nur so können wir aufgrund der hohen Infektionszahlen sicherstellen, dass wir den 
Mitgliederservice aufrechterhalten können. 

 

Eigenverantwortung 
Da die meisten Corona-Schutzregelungen nach dem 2. April enden, sind ab 3. April alle Mitglieder und Besucher 
des MTV weitgehend selbst dafür verantwortlich, ob sie Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen beachten. 
Leider sind die Infektionszahlen hoch wie nie, daher bitten wir Euch, freiwillig die nachfolgenden Regelungen 
einzuhalten: 
 

• Beim Betreten der Gebäude bis zum Betreten der Sportfläche empfiehlt der MTV das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske, medizinische Maske oder Stoffmaske). In den Geschäftsstellen 
und Infotheken ist das Tragen einer FFP2-Maske für Mitglieder und Besucher verpflichtend, siehe auch 
„allgemeine Regeln“. 

• Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

• Beim Betreten der Anlage und Gebäude bzw. vor der Aufnahme des Sportangebots sollen die Hände 
gewaschen/desinfiziert werden. 
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